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Aufstellungsbeschluss für B-Plan PV-Anlage in Tiefensee 

 
Sehr geehrte Frau Hupfer, 

 

am 18.07.2022 teilten Sie uns mit, dass der Aufstellungsbeschluss zum Planverfahren „PVA 

Tiefensee“ am 14.7.2022 auf der SVV nicht gefasst werden konnte und die Entscheidung in den 

Bauausschuss zurückverwiesen wurde. 

 

Sie baten um Klärung der folgenden zwei Sachverhalte: 

 

1. Erklärung zum Erhalt vorhandener Wegebeziehungen im Geltungsbereich. 

2. Welche Zuwendung nach § 6 (3) EEG wird vom Investor angeboten  

 

Diese werden wir nachfolgend versuchen aufzulösen. 

 

1. Erklärung zum Erhalt vorhandener Wegebeziehungen im Geltungsbereich. 

Hiermit sichert die Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG zu, dass bestehende 

Wegebeziehungen, die das Plangebiet kreuzen im Vorfeld der Planungen beachtet und mit 

Betroffenen ein Erhalt abgestimmt wird. Die angesprochenen Wegebeziehungen sollen auch 

nach Fertigstellung der PVA noch weiterhin uneingeschränkt nutzbar bleiben. 

 

2. Welche Zuwendung nach § 6 (3) EEG wird vom Investor angeboten  

Eine finale Aussage, welche Zuwendung nach §6 EEG 2021 der Gemeinde zugutekommen wird 

ist nach derzeitigem Stand nicht möglich, da konkrete schriftliche Vereinbarungen dazu erst 

nach Fassung des Satzungsbeschlusses gesetzlich zulässig sind. 
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Wir übersenden Ihnen anbei jedoch eine unverbindliche Erklärung dazu, dass sich die Trianel 

in einem Grundsatzbeschluss dazu entschlossen hat, die Möglichkeiten des §6 EEG 2021 zu 

nutzen. 

Diese Erklärung erfolgt ohne Rechtsbindungswillen des Projektierers und ist insbesondere nicht 

als verbindliches Angebot über den Abschluss einer Vereinbarung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 EEG 

oder als Pflicht zur zukünftigen Abgabe eines solchen Angebots zu verstehen.  

 

 

 

Vielen Dank. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG 

 

 

 

 

 

   

ppa. Bastian Fiedler  i.V. Thorben Graff 

   

   


